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179. Quartierplan (Genehmigung). Am 23 n •u ·t ll:löU ......... "---.... -----------------------.e ersuchte der Gemeinderat Opfikon um Genelulli nng scmcs 
Beschlusses vom 19. Juli 1960 betreffend Festsetzung des 
Quartierplanes Nr. 8, Bruggwiesen. Dieser Beschluss wurde 
am 22. Juli 1960 im kantonalen Amtsblatt veröffentlicht und 
den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. 
Gemäss Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom 22. August 1960 
sind gegen die Quartierplanfestsetzung keine Rekurse ein­
gegangen. 

Das Quartierplangebiet wird begrenzt durch die W allisel­
lenstrasse I. KL Nr. 2 im Norden, die Schaffhauserstrasse 
Hauptverkehrsstrasse B im Vl esten, die Glatt im Süden und 
die projektiert,e Autobahn Zürich-Kloten im Osten. Zur Er­
schliessung des Quartierplangebietes dienen die Quartier­
strassen A und B. Die mit 20 m festgelegten Abstände der 
Baulinien entsprechen der Bedeutung dieser Strassen. Soweit 
dies die Verkehrsverhältnisse erfordern, weisen ·die BaulinieJ1. 
bei den Strasseneinmündungen Abschrägungen auf. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts entgegen. 
Auf Antrag der Baudirektion. 

beschliesst der Regierungsrat: 
1. Der Beschluss des Gemeinderates Opfikon vom 19. Juli 

1960 betreffend Festsetzung des Quartierplanes Nr. 8, Brugg­
wiesen, mit Baulinien der Erschliessung·sstrassen wird gemäss 
den eingereichten Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Opfikon wird eingeladen, die vor­
stehende Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Opfikon, unter Rück­
sendung eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk, den 
Bezirksrat Bülach sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürich, den 12. Januar 1961. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 


